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Bail-in – Was ist das? 
  
Bail-in bezeichnet die Beteiligung 
von Gläubigern eines Kreditinstituts (also den Anlegern in 
deren Finanzprodukten) an dessen Verlusten bei 
der Sanierung oder Abwicklung im Falle drohender Zahlungsunfähigkeit. 
 
Befugnisse der Abwicklungsbehörde beim Bail-in: 
• Beteiligung der Inhaber von Anteilen und anderen Instrumenten des 

harten Kernkapitals 
• Beteiligung der Inhaber relevanter Kapitalinstrumente 
• Gläubigerbeteiligung 
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Bail-in 
- Was ist das? 
  

https://www.bafin.de/SharedDocs/Downloads/DE/Merkblatt/A/dl_merkblatt_extern
e_Bail_in_Implementierung.html 
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Bail-in – 6 Basis-Szenarien 
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Bail-in – 6 Basis-Szenarien –  
Steuerliche Beurteilung  
  

Szenario Steuerliche Grundlage  UD087 

1 § 20 Abs. 6 Satz 6 EStG - Forderungsausfall 981 wertloser 
Verfall 

2 § 20 Abs. 4a Satz 1 EStG Tausch Aktie 
gegen Aktie 

373 
Fußstapfentheorie 

3 ? 

4 ? 

5 ? 

6 ? 
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Protokoll 
  WM erläutert kurz den Hintergrund des „Merkblatts zur externen Bail-in-
Implementierung“, das die BaFin gemeinsam mit Clearstream Banking 
Deutschland, der Frankfurter Wertpapierbörse sowie WM Datenservice 
erarbeitet hat. Grundlage des Merkblatts ist ein Basisszenario, das zu 
einem späteren Zeitpunkt sukzessive um komplexere Fälle erweitert 
werden wird. Ziel ist die Rettung „des in Abwicklung befindlichen Instituts“. 
Das Merkblatt umfasst sechs Szenarien zur Implementierung eines Bail-in 
für die bis steuerlich keine vergleichbaren Maßnahmen bekannt sind. 
Bezüglich der jeweiligen steuerlichen Beurteilung wurden im Arbeitskreis 
bereits erste Diskussionen geführt. Ein konkretes Ergebnis konnte jedoch 
noch nicht festgehalten werden. 
Daher wurde vereinbart, dass diese steuerlich relevante Thematik in den 
einzelnen Häusern diskutiert wird und die Häuser im Nachgang Vorschläge 
zur steuerlichen Behandlung der 6 unterschiedlichen Szenarien an WM 
melden. Die Thematik wird im nächsten Arbeitskreis erneut behandelt. 
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 Beschränkung der Verlustverrechnung bei Einkünften aus 
Termingeschäften und aus dem Ausfall von Kapitalanlagen im 
Privatvermögen  
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Satz 5: „Verluste aus Kapitalvermögen im Sinne des Absatzes 
 2 Satz 1 Nummer 3 dürfen nur in Höhe von 
 10 000 Euro mit Gewinnen im Sinne des Absatzes 2 
 Satz 1 Nummer 3 und mit Einkünften im Sinne des 
 § 20 Absatz 1 Nummer 11 ausgeglichen werden; die 
 Sätze 2 und 3 gelten sinngemäß mit der Maßgabe, 
 dass nicht verrechnete Verluste je Folgejahr nur bis 
 zur Höhe von 10 000 Euro mit Gewinnen im Sinne 
 des Absatzes 2 Satz 1 Nummer 3 und mit Einkünften 
 im Sinne des § 20 Absatz 1 Nummer 11 verrechnet 
 werden dürfen.“ 
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§20 Abs. 6 Satz 5 und 6 EStG 
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Satz 6: „Verluste aus Kapitalvermögen aus der ganzen oder teilweisen 

Uneinbringlichkeit einer Kapitalforderung, aus der Ausbuchung 
wertloser Wirtschaftsgüter im Sinne des Absatzes 1, aus der 
Übertragung wertloser Wirtschaftsgüter im Sinne des Absatzes 1 auf 
einen Dritten oder aus einem sonstigen Ausfall von 
Wirtschaftsgütern im Sinne des Absatzes 1 dürfen nur in Höhe von 
10 000 Euro mit Einkünften aus Kapitalvermögen ausgeglichen 
werden; die Sätze 2 und 3 gelten sinngemäß mit der Maßgabe, dass 
nicht verrechnete Verluste je Folgejahr nur bis zur Höhe von 10 000 
Euro mit Einkünften aus Kapitalvermögen verrechnet werden 
dürfen.“ 
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§20 Abs. 6 Satz 5 und 6 EStG 
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§ 52 Abs. 28 Satz 23 + 24 EStG: 
  „§ 20 Absatz 6 Satz 5 in der Fassung des Artikels 5 des Gesetzes 

vom 21. Dezember 2019 (BGBl. I S. 2875) ist auf Verluste 
anzuwenden, die nach dem 31. Dezember 2020 entstehen. § 20 
Absatz 6 Satz 6 in der Fassung des Artikels 5 des Gesetzes vom 21. 
Dezember 2019 (BGBl. I S. 2875) ist auf Verluste anzuwenden, die 
nach dem 31. Dezember 2019 entstehen.“ 
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§20 Abs. 6 Satz 5 und 6 EStG 
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§20 Abs. 6 Satz 5 und 6 EStG 
  

Nichtbeanstandungsregel: 
Entwurf einer Änderung des Anwendungsschreibens zur Ausstellung 
von Steuerbescheinigungen (§ 45a EStG ) Rz. 71:  
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§20 Abs. 6 Satz 6 EStG - Begründung 
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§20 Abs. 6 Satz 5 EStG - Begründung 
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§20 Abs. 6 Satz 5 EStG -Definition Termingeschäft ? 
  • Gemäß Rz. 9 des BMF-Schreibens vom 18.01.2016: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Gemäß Rz. 105 des BMF-Schreibens vom 18.01.2016: 
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Protokoll 
  WM fasste die Informationen aus dem AK Investmentfonds/ Direktanlage- Ergebnisses 
vom Vortag (Ergebnisse siehe Protokoll des AK Investmentfonds/ Direktanlage) kurz 
zusammen. Zusätzlich berichtete Herr Steinlein über das Treffen der kreditwirtschaftlichen 
Verbände und des DDV mit dem BMF.  

Es gibt bisher noch keine offiziellen Aussagen, welche Produkte in den 
Anwendungsbereich des §20 Abs. 6 Satz 5 EStG (Termingeschäfte) fallen. Jedoch sind 
Bestrebungen erkennbar, dass „normale“ Zertifikate ausgenommen werden sollten und die 
weite Auslegung nicht in Betracht kommt.  

Mittels Eingabe des BdB an das BMF soll eine Klarstellung in der Form erwirkt werden, 
dass nur der wertlose Verfall und die damit verbundenen wertlosen Ausbuchungen in den 
Anwendungsbereich des § 20 Abs. 6 Satz 6 fallen und Veräußerungstatbestände in 
diesem Zusammenhang nicht erfasst werden sollen. 

Ein klarstellendes Anwendungsschreiben wird kurzfristig erwartet. Auf dessen Basis soll 
ein abgestimmtes Regelwerk für die Klassifizierung der Produkte bzw. relevanten 
Tatbestände geschaffen werden, welches den Datennutzern Rechtssicherheit geben soll. 
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Wahldividende Aroundtown SA (WKN A2DW8Z)/ Grand City (WKN 
A1JXCV) 

   
War bzw. ist die Darstellung der Maßnahme 2019 verständlich? 
Auch für zukünftige Wiederanlagen? 
 
Laut Aroundtown: 
 „Wir werden wahrscheinlich wieder eine Scripdividende wie in 

den letzten Jahren anbieten. Darüber wird in der HV Ende 
Juni entschieden und wir werden die entsprechenden Infos ein 
paar Wochen im Voraus veröffentlichen“ 
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ISIN LU2004366360, AG K, Zubuchung neuer Stücke (Grand City) 
. 
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Wahldividende Aroundtown SA (WKN A2DW8Z)/ Grand City (WKN 
A1JXCV) 

   

Die Maßnahme ist gemäß den 
aktuellen Möglichkeiten nicht 
korrekt darstellbar und daher 
nicht automatisch abwickelbar.  
 
WM-Vorschlag: 
Neue Anschaffungskosten: 
 „Kursbasis“ (KD080) 
Bemessungsgrundlage: 
 „Kurswert“ (KV085) 
KD087: ?  
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Protokoll 
  

Die beiden Maßnahmen (Wahldividende von Aroundtown und Grand 
City in 2019) wurden in den meisten Häusern manuell abgewickelt. Bei 
zukünftigen Wahldividenden dieser Art soll die WM-Darstellung nicht 
verändert werden und somit eine Darstellung analog der im Jahre 2019 
erfolgen. 
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Sachverhalt in Kurzfassung: 
 Die Firma „möchte“ eine „Verteilung des Liquidationsüberschusses in Form 

einer Sachauskehrung als Rückzahlung von Nennkapital“ vornehmen.       
 Laut den Daten stellt sich das Grundkapital (ohne Nennwert, GD461) wie 

folgt dar: 
 Anzahl: 4.625.144 Stück Inhaber-Stammaktien / Grundkapital: 4.625.144 € 

Nennwert: Stückaktie zum rechnerischen Nennwert von jeweils 1 € 
  Ohne Angabe der konkreten Auswirkung auf das Gezeichnete Kapital der 

Alt-ISIN können wir den Sachverhalt letztlich aber nicht „auf Heller und Cent“ 
erfassen bzw. klären. Die alte Gattung wird nicht ausgebucht. 

 Selbst bei Angabe der Auswirkung auf das Gezeichnete Kapital der Alt-ISIN 
gäbe es massive Probleme das in einer zielführenden WM-Darstellung 
umzusetzen. 

• Veröffentlichung gemäß Rz. 116 des BMF-Schreibens vom 
18.01.2016 : KD087= 323 Zweifelsfallregelung 
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GUB Unternehmensbeteiligungen, WKN 604044  
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Auszug steuerliche Handhabung laut Gesellschaft: 
„Steuerliche Handhabung (laut GUB): 
 Bei der Sachausschüttung handelte es sich um die Rückzahlung der 

nominellen Einlagen der Aktionäre und Genussscheininhaber im 
Zuge der Liquidations- Schlussauskehrung der GUB 
Unternehmensbeteiligungen GmbH & Co. KGaA i.L.. 

 Die Erlöse sind somit weder als Kapitalerträge nach § 20 EStG noch 
als Leistungen aus dem steuerlichen Einlagekonto, sondern als 
Leistungen aus der Rückzahlung von Nennkapital zu klassifizieren 
und daher nicht einkommensteuerpflichtig.“ 
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GUB Unternehmensbeteiligungen, WKN 604044  
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Zukünftiges Vorgehen bei ähnlichen Fällen: 
 
• Kann eine solche Maßnahme mit den aktuellen Mitteln dargestellt 

und abgewickelt werden (Senkung der ursprünglichen 
Anschaffungskosten um einen bestimmten Betrag und gleichzeitige 
Übernahme dieses Betrages in die neuen Stücke; Übernahme des 
Anschaffungsdatums)? 

• Abgrenzung zu Abspaltung/ Spin-Off? 
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GUB Unternehmensbeteiligungen, WKN 604044  
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Protokoll 
  
Es gab keine Anmerkung zu dieser Maßnahme. 
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Änderung Quellensteuer bei Zwischendividende Griechenland 
 - ISIN GRS419003009 OPAP 
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Änderung Quellensteuer bei Zwischendividende Griechenland 
 - ISIN GRS419003009 OPAP 
  
Clearstream Meldung vom 24.02.2020: 
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Änderung Quellensteuer bei Zwischendividende Griechenland 
 - ISIN GRS419003009 OPAP 
  

• Keine WM-Meldung zum „Nachzahlungsbetrag“, der der deutschen 
Steuer entspricht. 

• Anpassung der Quellensteuersätze und anrechenbaren 
Quellensteuer in der Ursprungsmeldung. 

• Es kann zu weiteren Fällen kommen. 
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Protokoll 
  

Die Teilnehmer stimmen der bisherigen Vorgehensweise zu. 
Weitere nachträgliche Quellensteuer- Änderungen von 
Zwischendividenden werden mit der analogen Vorgehensweise 
(Anpassung der Quellensteuersätze in der Ursprungs-
Zwischendividende) dargestellt und veröffentlicht. 
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Kurze Zusammenfassung der Maßnahme: 
 Der Anleger hat die Wahl, ob er an dem Spin-Off (Prosus) 

teilnehmen möchte. Falls nein, erhält er im Gegenzug (quasi als 
Kompensation des „Wertabgangs“) neu emittierte Anteile an der 
ursprünglichen Aktie. 

 Aus Perspektive von Naspers sollen die Alt-Anleger nach 
Abwicklung beider Maßnahmen „wertmäßig“ gleichgestellt sein. 

 
Steuerliche Beurteilung: 
 Die beiden unterschiedlichen Maßnahmen beim freiwilligen Angebot 

(einmal quasi „Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln“ und einmal 
quasi „Abspaltung“) könnten steuerlich zu unterschiedlichen 
Auswirkungen führen.  
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Kapitalmaßnahme Naspers (ISIN ZAE000015889 )  -   
 Email vom  11.09.2019 
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Option 1: Beide Maßnahmen werden als steuerpflichtig (KE aus 
Gesellschaftsmitteln außerhalb EU/EWR und einer Abspaltung, 
die den Kriterien der Rz. 115 des BMF-Schreibens vom 18.01.2016 
nicht entspricht) mit Neuanschaffung der hinzubekommenen Anteile 
zu einem Wert von „0“€ eingebucht.  

 Option 2: Beide Maßnahmen werden als steuerneutral (entspricht 
einer KE aus Gesellschaftsmitteln innerhalb EU/EWR und einer 
Abspaltung, die den Kriterien der Rz. 115 des BMF-Schreibens 
vom 18.01.2016 entspricht) klassifiziert. 

 Option3: Die Maßnahmen werden steuerlich unterschiedlich 
klassifiziert. 
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Kapitalmaßnahme Naspers (ISIN ZAE000015889 )  -   
 Email vom  11.09.2019 
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 Um die Anleger, unabhängig von ihrer Entscheidung, steuerlich 
gleich zu behandeln, werden die neuen Anteile von WM pro 
fiskalisch in beiden Fällen als Neubestand mit Anschaffungskosten 
von „0“€ klassifiziert. 

 Aus unserer Perspektive wäre einem Kunden, der sich bei der 
freiwilligen Maßnahme „anteilig“ an Beiden Varianten beteiligt (oder 
Bestände bei verschiedenen Instituten mit unterschiedlichen 
Weisungen versieht) , nicht vermittelbar, warum der eine Teil einem 
Neufall mit Einbuchung zu „0“ entsprechen soll und die andere 
Variante ggf. eine steuerneutrale Abspaltung sein sollte. Dies spricht 
aus unserer Sicht gegen Option 3 und WM wird den Fall in Beiden 
Konstellationen als Neufall mit einer Einbuchung zu „0“€ anzeigen. 
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Kapitalmaßnahme Naspers (ISIN ZAE000015889 )  -   
 Email vom  11.09.2019 
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 Wir haben den Naspers-Sachverhalt unverändert steuerpflichtig 
klassifiziert.  

 Auch wenn die Gesellschaft durchaus die Absicht gehabt haben 
wird, den Vorgang steuerneutral abzuwickeln, ergaben sich doch 
diverse Zwickmühlen die mit den geltenden Vorgaben der deutschen 
Gesetze bzw. Finanzverwaltungsvorgaben nicht kompatibel sind. 

 
 
Anmerkungen? 
Zukünftige Vorgehensweise? 
  

 
 

32 

Kapitalmaßnahme Naspers (ISIN ZAE000015889 )  -   
 Email vom  11.09.2019 
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Protokoll 
  

Es gab keine Anmerkungen zu dieser Maßnahme. 
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 Grundsatz Problematik:  
 Vergleichbare Maßnahme von Air Liquide gab es bereits mit 

individuellen BMF-Schreiben. Einige Marktteilnehmer forderten, die 
Maßnahme analog dieser Schreiben zu veröffentlichen. 

 Über den BDB wurde WM vom BMF mitgeteilt, dass die Gesellschaft 
„Air Liquide S.A.“ selbst  an das HMdF herantreten müsste, um dort 
eine Prüfung nach §§ 1, 7 KapErhStG einzufordern (das BMF hatte 
die Zuständigkeit für diesen Fall an die Länder gegeben). 

  Wir haben dann Air Liquide direkt über diese Erforderlichkeit 
informiert. Da wir keine konkrete Rückmeldung vom HMdF erhalten 
haben, ist auch Air Liquide steuerpflichtig geschlüsselt worden. 

 Das könnte den ein oder anderen Kunden verwirren, weil der 
Sachverhalt identisch zu vergangenen Maßnahmen aussieht, dazu 
aber nicht die Regelung der vergangenen BMF-Schreiben umgesetzt 
wurde. 
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Kapitalmaßnahme Air Liquide (WKN 850133 )    
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Maßnahme Air Liquide (WKN 850133) vom 07.10.2019 
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Kapitalmaßnahme Air Liquide (WKN 850133) 
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Protokoll 
  Die Vorgehensweise zur steuerlichen Beurteilung bei WM wurde 
dargestellt. Die Teilnehmer stimmen dieser Vorgehensweise zu. 
Aktuell gibt es noch keine Informationen bzgl. eines möglichen BMF-
Schreibens.  
Aktueller status quo der Vorgehensweise: 
Die Prüfung, ob es sich bei der ausländischen Maßnahme um eine 
entsprechende Maßnahme i. S. d. §§ 207 ff. AktG handelt, darf nicht 
durch WM erfolgen. Dies ist allein der Finanzverwaltung vorbehalten. 
Da jedoch eine KE aus Gesellschaftsmitteln nicht ausgeschlossen 
werden kann, kommt Rz. 116 mit einer konkreten Kurslieferung, sofern 
ein Kurs ermittelbar ist, und Besteuerung zur Anwendung. 
Die abwickelnden Institute haben aufgrund des  Ausweises eines 
Zweifelsfalles die Mglk. dem Kunden den Fall als „veranlagungswürdig“ 
auszuweisen. Der Kunde hat über die Veranlagung die Möglichkeit, eine 
Prüfung dieser Maßnahme bei der Finanzverwaltung zu veranlassen.  
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Nachbesserungsrechte: Zuordnung Verlusttopf  
PROTOKOLL 13.11.2017: 
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Hinweis: Diese Vorgehensweise ist daher nicht mehr nur auf 
österreichische Gattungen beschränkt. Zwischenzeitlich sind auch 
aktuelle Fälle aus Finnland bekannt. 
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Protokoll 
  
Die Ausweitung auf andere Länder, bei denen die Geldzahlung beim 
Squeeze-Out analog Österreich in einer neuen Rechte-Gattung erst zu 
einem späteren Zeitpunkt erfolgt, wurde zur Kenntnis genommen und 
der Vorgehensweise zugestimmt.  
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Aktuelle Themen aus Sicht WM Datenservice  B 

 A Aktuelle Kapitalmaßnahmen 

 C Eingereichte Themen der Teilnehmer 
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 Am Markt wird der bereits im Vorfeld bekannte Kündigungsbetrag 

abzgl. QESt ausgezahlt. Für uns sehen die Events auch nach 
Jahren wie Dividendenzahlungen aus.  

 
 
https://corporate.bjornborg.com/en/dividend-and-dividend-policy/ 
 

Ausgabe von schwedischen Redemption Shares & anschließende 
Kündigung als Verkauf (gem.WM) (Bsp. WKN A2JMQ9 > WKN 
A2PK73) – DB-IS 
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Ausgabe von schwedischen Redemption Shares & anschließende 
Kündigung als Verkauf (gem.WM) (Bsp. WKN A2JMQ9 > WKN 
A2PK73) – DB-IS 

41 

Vorschlag WM: 
 
Änderung des Schlüssels in UD087 von 243 „Squeeze Out; 
Barabfindung von Minderheitsaktionären          
(obligatorisch) im Sinne der Rz. 69-70 des BMF-Schreibens vom 
09.10.2012“ (Veräußerung) auf 210 „ Kapitalherabsetzung; 
Kapitalherabsetzung im Sinne der Rz. 92 BMF v. 09.10.2012“ 
(Ertrag) 
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Protokoll 
  
Die bisherige Darstellung bleibt bis  auf weiteres unverändert. 
 
Einigkeit besteht darüber, dass es sich wohl um eine Dividendenzahlung 
mit Quellensteuerabzug handelt. 
 
Jedoch gibt es bei der Buchung technische Schwierigkeiten: 
• Die Buchungslogik (eine Ausbuchung mit gleichzeitiger Zahlung) 

kann von WM nicht angepasst werden (müsste theoretisch aufgeteilt 
werden in eine Ertragszahlung und einen wertlosen Verfall).  

• Die Berücksichtigung möglicher Anschaffungskosten bei einer 
Ertragszahlung von hinzugekauften Stücken ist offen. 

 
Vorschläge bzgl. einer „korrekten“ technischen und steuerlichen 
Darstellung können gerne an WM gemeldet werden. Diese werden im 
nächsten Arbeitskreis besprochen.  
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 Warum nimmt WM keine Veröffentlichungen für Side Pocket vor? Im 
Beispiel WKN A11347 teilte uns WM mit, dass keine 
Veröffentlichung vorgenommen wird. Dabei handelt es sich um eine 
gesellschaftliche Restrukturierung in einer offiziellen ISIN / WKN. 

 
 
 

Side Pocket (Beispiel WKN A11347) – DB-IS 
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Eingereichte Themen der Teilnehmer 

 Bei der ISIN handelt es sich nicht um eine offizielle ISIN, sondern um 
eine „confidential“ ISIN, die nicht von Clearstream veröffentlicht wird/ 
werden sollte (gemäß WKN/ISIN-Vergabestelle). 

 
 Aus diesem Grund kann von WM hierzu keine Veröffentlichung 

erfolgen. 

Side Pocket (Beispiel WKN A11347) – DB-IS 
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Protokoll 
  
DB-IS prüft, woher die Informationen stammen und gibt die WKN 
des Side Pockets an WM zur weiteren Prüfung 
 


	Foliennummer 1
	Agenda 
	Aktuelle Themen aus Sicht WM Datenservice
	Aktuelle Themen aus Sicht WM Datenservice
	Aktuelle Themen aus Sicht WM Datenservice
	Aktuelle Themen aus Sicht WM Datenservice
	Aktuelle Themen aus Sicht WM Datenservice
	Aktuelle Themen aus Sicht WM Datenservice
	Aktuelle Themen aus Sicht WM Datenservice
	Aktuelle Themen aus Sicht WM Datenservice
	Aktuelle Themen aus Sicht WM Datenservice
	Aktuelle Themen aus Sicht WM Datenservice
	Aktuelle Themen aus Sicht WM Datenservice
	Aktuelle Themen aus Sicht WM Datenservice
	Aktuelle Themen aus Sicht WM Datenservice
	Aktuelle Themen aus Sicht WM Datenservice
	Agenda 
	Aktuelle Themen aus Sicht WM Datenservice
	Aktuelle Themen aus Sicht WM Datenservice
	Aktuelle Themen aus Sicht WM Datenservice
	Aktuelle Themen aus Sicht WM Datenservice
	Aktuelle Themen aus Sicht WM Datenservice
	Aktuelle Themen aus Sicht WM Datenservice
	Aktuelle Themen aus Sicht WM Datenservice
	Aktuelle Themen aus Sicht WM Datenservice
	Aktuelle Themen aus Sicht WM Datenservice
	Aktuelle Themen aus Sicht WM Datenservice
	Aktuelle Themen aus Sicht WM Datenservice
	Aktuelle Themen aus Sicht WM Datenservice
	Aktuelle Themen aus Sicht WM Datenservice
	Aktuelle Themen aus Sicht WM Datenservice
	Aktuelle Themen aus Sicht WM Datenservice
	Aktuelle Themen aus Sicht WM Datenservice
	Aktuelle Themen aus Sicht WM Datenservice
	Aktuelle Themen aus Sicht WM Datenservice
	Aktuelle Themen aus Sicht WM Datenservice
	Aktuelle Themen aus Sicht WM Datenservice
	Aktuelle Themen aus Sicht WM Datenservice
	Agenda 
	Eingereichte Themen der Teilnehmer
	Eingereichte Themen der Teilnehmer
	Aktuelle Themen aus Sicht WM Datenservice
	Eingereichte Themen der Teilnehmer
	Eingereichte Themen der Teilnehmer
	Aktuelle Themen aus Sicht WM Datenservice

